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I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr  

 
(1)  Die Gesellschaft führt die Firma Deutsche Post AG. 
 
(2)  Sie hat ihren Sitz in Bonn. 
 
(3)  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen auf den 

Gebieten Kommunikation, Transport und Logistik, insbesondere auf dem Gebiet 
des Postwesens. 

 
(2)  Die Gesellschaft ist zu allen sonstigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, 

die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Dazu 
kann sie insbesondere Produkte und Dienstleistungen auch für Rechnung Dritter, 
insbesondere über ihre Vertriebsfilialen, anbieten. Sie kann auch andere Unter-
nehmen gleicher oder verwandter Art oder Unternehmen des Bank- und Finanz-
dienstleistungsbereichs im In- und Ausland gründen, erwerben und sich an ihnen 
beteiligen sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Be-
teiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene 
Unternehmen ausgliedern. 

 
 

§ 3 

 
Beauftragung der Bundesanstalt  

für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost 
 

Die Gesellschaft läßt Angelegenheiten im Sinne des § 3 Abs. 2 des Bundesanstalt Post-
Gesetzes durch die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundes-
post wahrnehmen. Sie schließt zu diesem Zweck entgeltliche Geschäftsbesorgungsver-
träge mit der Bundesanstalt. 
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§ 4 

Bekanntmachungen und Informationen 

 
(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im elektronischen Bundes-

anzeiger veröffentlicht. 
 
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Informationen an die Inhaber zugelassener 

Wertpapiere der Gesellschaft mit deren Zustimmung im Wege der 
Datenfernübertragung zu übermitteln. 

 
 

II. Grundkapital und Aktien 

 
§ 5 

Höhe und Einteilung des Grundkapitals  
 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 1.209.015.874 und ist eingeteilt in 

1.209.015.874 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). 
 
(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20. April 

2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu Euro 240.000.000 durch 
Ausgabe von bis zu 240.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Die 
Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen ausgeübt werden. Den Aktionären 
steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die Aktien können auch von einem oder 
mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten. 

 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, vom 
Bezugsrecht auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, das Bezugsrecht 
der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn der 
Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet und die ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10 % des Grundkapitals, das die Gesellschaft im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens oder im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung hat, nicht 
überschreiten. Auf diese Kapitalgrenze sind andere Aktien und Bezugsrechte auf 
Aktien anzurechnen, die seit Beschlussfassung über diese Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben, veräußert bzw. begründet 
worden sind. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen gegen 
Sacheinlage auszuschließen. 
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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

 
(3) Das Grundkapital ist um weitere bis zu Euro 56.000.000 durch Ausgabe von bis zu 

56.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur 
Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, die 
von der Gesellschaft oder einer hundertprozentigen unmittelbaren oder 
mittelbaren Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft aufgrund des 
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 8. Mai 2007 bis zum 7. 
Mai 2012 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw. 
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder 
Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur 
Wandlung/Optionsausübung erfüllen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu 
dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses 
jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreises. Die neuen Aktien 
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung 
von Options- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Options- bzw. 
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 
(4) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen. Die Aktionäre haben der 

Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienbuch die gesetzlich vorgeschriebenen 
Angaben zu machen.  

 
(5) Trifft bei einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung 

darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, 
so lauten sie auf den Namen.  

 
(6) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine 

bestimmt der Vorstand. Der Anspruch auf Einzel- und Mehrfachverbriefung der 
Aktien ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine 
Verbriefung nach den Regeln einer Börse vorgeschrieben ist, an der die Aktie 
zugelassen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, gegen Kostenerstattung 
Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien oder mehrere Aktien 
(Sammelurkunde) verkörpern.  

 
(7) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend 

von § 60 des Aktiengesetzes bestimmt werden. 
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III. Vorstand 
 
 

§ 6 

Zusammensetzung und Geschäftsordnung 
 
(1)  Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Im übrigen bestimmt der 

Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen 

stellvertretenden  Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Es können 
stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

 
(3) Der Vorstand gibt sich durch einstimmigen Beschluss aller Vorstandsmitglieder 

eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. 
 
 

§ 7 

Vertretung der Gesellschaft 

Die Gesellschaft  wird gesetzlich vertreten durch zwei Mitglieder des Vorstands oder 
durch ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Stellvertreten-
de Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen Vor-
standsmitgliedern gleich. 

 
 

§ 8 

Geschäftsführung 

Der Vorstand führt die Geschäfte unter Beachtung der Geschäftsordnung und des vom 
Aufsichtsrat gebilligten Geschäftsverteilungsplans. 

 
§ 9 

Zustimmungspflichtige Geschäfte 

 

(1) Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats bestimmt, welche Geschäfte der 
Vorstand nur mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen darf. 

 
(2) Der Aufsichtsrat kann jederzeit weitere Geschäfte von seiner Zustimmung 

abhängig machen. Er kann widerruflich die Zustimmung zu einem bestimmten 
Kreis von Geschäften allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft 
bestimmten Bestimmungen genügt, im voraus erteilen.  
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IV. Aufsichtsrat 
 
 

§ 10 

Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig Mitgliedern, und zwar zehn Auf-
sichtsratsmitgliedern der Aktionäre und zehn Aufsichtsratsmitgliedern der 
Arbeitnehmer. Die Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre werden von der 
Hauptversammlung gewählt, die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer werden 
nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes bestellt.  

 
(2) Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte 
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem 
die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann für 
Mitglieder der Aktionäre bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. Die 
Bestellung eines Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen 
Mitglieds der Aktionäre erfolgt, soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des 
Nachfolgers nicht abweichend bestimmt, für den Rest der Amtszeit des 
ausgeschiedenen Mitglieds. 

 
(3) Mit der Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied 

bestellt werden, das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das 
Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein 
Nachfolger bestellt ist. Das Amt eines in den Aufsichtsrat nachgerückten 
Ersatzmitglieds der Aktionäre erlischt, sobald ein Nachfolger für das 
ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt ist, spätestens mit Ablauf der 
Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

 
(4) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch 

eine an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung ohne Einhaltung einer 
Frist und ohne Angabe von Gründen niederlegen.   

 
 
 

§ 11 

Vorsitzender und Stellvertreter 

 
(1) Der Aufsichtsrat wählt nach Maßgabe des § 27 Abs. 1 und 2 des Mit-

bestimmungsgesetzes aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter für die in § 10 Abs. 2 dieser Satzung bestimmte Amtszeit. Die Wahl 
erfolgt im Anschluss an die Hauptversammlung,  in der die von der 
Hauptversammlung  zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre bestellt 
worden sind, in einer ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung. 
Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus 
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seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl für die restliche Amtszeit 
des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 
(2) Unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters bildet der 

Aufsichtsrat zur Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 des Mitbestimmungsgesetzes 
bezeichneten Aufgabe einen Ausschuss, dem der Vorsitzende, sein Stellvertreter 
sowie je ein von den Mitgliedern der Arbeitnehmer und von den Mitgliedern der 
Aktionäre mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewähltes Mitglied 
angehören. 

 
 

§ 12 

Geschäftsordnung 

Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser 
Satzung gibt sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung. 

 

 
§ 13 

Einberufung 

(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinde-
rung von seinem Stellvertreter, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen in 
Textform einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absen-
dung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden 
Fällen kann der Einberufende die Frist abkürzen und auch mündlich oder fern-
mündlich einberufen. 

 
(2) Mit der Einladung sind Ort und Zeit der Sitzung sowie die einzelnen Punkte der 

Tagesordnung anzugeben. Ergänzungen der Tagesordnung sind in der Regel 7 
Tage vor der Sitzung zu übermitteln, soweit aus Gründen der Dringlichkeit oder 
Geheimhaltung nicht ausnahmsweise eine andere Vorgehensweise geboten ist. 

 
(3) Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung aus wichtigem Grund aufheben 

oder verlegen. Er ist berechtigt, eine begonnene Sitzung kurzfristig zu 
unterbrechen. Über längerfristige Unterbrechungen entscheidet der Vorsitzende 
vorbehaltlich einer abweichenden Mehrheitsentscheidung des Aufsichtsrats. 

 
 

§ 14 

Beschlussfassung 
 
(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Der Vor-

sitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung 
verhandelt werden, sowie die Art und die Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann 
zulassen, dass Mitglieder des Aufsichtsrats an einer Sitzung und Beschlussfas-
sung im Wege der Telefon- oder Videokonferenz teilnehmen oder ihre Stimme in-
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nerhalb einer von ihm bestimmten angemessenen Frist nachträglich abgeben. Zu 
Gegenständen der Tagesordnung, die nicht rechtzeitig mitgeteilt worden sind, 
kann nur Beschluss gefasst werden, wenn kein Mitglied dem Verfahren wider-
spricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall innerhalb einer vom 
Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, der Be-
schlussfassung zu widersprechen oder nachträglich ihre Stimme abzugeben; der 
Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist 
widersprochen hat. 

 
(2) Außerhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen durch Stimmabgaben in Text-

form, im Wege fernmündlicher Abstimmung oder mit Hilfe sonstiger Mittel der Te-
lekommunikation zulässig, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende dies für den Einzel-
fall bestimmt. Solche Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt 
und allen Mitgliedern zugeleitet. 

 
(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, 

aus denen er insgesamt zu bestehen hat, durch Stimmabgabe in der nach Gesetz 
oder dieser Satzung zugelassenen Form an der Beschlussfassung teilnimmt. Ein 
Mitglied des Aufsichtsrats nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es 
sich bei der Abstimmung der Stimme enthält. 

 
(4) Der Vorsitzende kann die Beschlussfassung über einzelne oder sämtliche 

Gegenstände der Tagesordnung auf Antrag von zwei Mitgliedern auf höchstens 
vier Wochen vertagen, wenn an der Beschlussfassung nicht die gleiche Zahl von 
Mitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer teilnehmen würde oder sonst ein 
erheblicher Grund für die Vertagung vorliegt. Zu einer erneuten Vertagung ist der 
Vorsitzende nicht befugt. 

 
(5) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist. Ergibt 
eine Abstimmung Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung über 
den selben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, der Vorsitzende 
zwei Stimmen. Auch die zweite Stimme kann gemäß Absatz 3 schriftlich 
abgegeben werden. Der Aufsichtsratsvorsitzende übt sein Zweitstimmrecht erst 
nach einer im Anschluss an die erste Abstimmung erfolgten Beratung durch den 
für die Sachfrage zuständigen Ausschuss aus. Die erneute Abstimmung ist nicht 
vor Ablauf einer Frist von zwei Wochen durchzuführen. Die Frist kann 
einvernehmlich gekürzt werden.  

 
(6) Der Vorsitzende und - bei Verhinderung des Vorsitzenden - der Stellvertreter sind 

ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der Beschlüsse des 
Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse erforderlichen Willenserklärungen 
abzugeben sowie Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. 

 
(7) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Satzungsänderungen, die nur die Fassung betref-

fen, zu beschließen.   
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§ 15 

Ausschüsse 
 
(1) Der Aufsichtsrat kann - neben dem in § 11 Abs. 2 bezeichneten Ausschuss - 

weitere Ausschüsse bestellen. Den Ausschüssen können, soweit gesetzlich 
zulässig, Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats überwiesen werden. 

 
(2) Für das Verfahren der Ausschüsse gelten die Regelungen in den §§ 13 und 14 - 

mit Ausnahme des Zweitstimmrechts - entsprechend. Der Ausschuss kann aus 
seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen, wenn nicht der Aufsichtsrat einen 
Vorsitzenden bestimmt. 

 
 

§ 16 

Schweigepflicht 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben - auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt - 
über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren. Die Aufsichtsratsmitglieder sind insbesondere zur Ver-
schwiegenheit über erhaltene vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen ver-
pflichtet. 

 
 

§ 17 

Vergütung 
 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer baren 

Auslagen und der auf die Vergütung und Auslagen anfallenden Umsatzsteuer  
 

 (a) eine feste jährliche Vergütung in Höhe von Euro 20.000;  
  (b) eine erfolgsorientierte jährliche Vergütung in Höhe von Euro 300 für jeweils 

Euro 0,03, um die der Konzerngewinn pro Aktie im jeweiligen Geschäftsjahr 
den Betrag von Euro 0,5 übersteigt;  

 (c) eine erfolgsorientierte jährliche Vergütung mit langfristiger Anreizwirkung in 
Höhe von Euro 300 für jeweils 3 Prozent, um die der Konzerngewinn pro Ak-
tie des zweiten dem jeweiligen Geschäftsjahr (erstmals 2004) nachfolgenden 
Geschäftsjahres (Referenzjahr) den Konzerngewinn pro Aktie des dem jewei-
ligen Geschäftsjahr vorangegangenen Geschäftsjahres übersteigt. Voraus-
setzung für eine Erhöhung dieses Vergütungsbestandteils gegenüber dem 
Vorjahr ist, dass der Konzernumsatz im Referenzjahr gegenüber dem Kon-
zernumsatz des dem jeweiligen Geschäftsjahr vorangegangenen Geschäfts-
jahres gesteigert worden ist.  

 
Die Vergütung nach (b) und die Vergütung nach (c) dürfen jeweils den Betrag der 
festen jährlichen Vergütung nach (a) nicht übersteigen. Die Vergütung nach (b) 
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darf insgesamt 0,2 % des Bilanzgewinns der Gesellschaft, dieser vermindert um 
einen Betrag von vier Prozent der auf den geringsten Ausgabebetrag der Aktien 
geleisteten Einlagen, nicht übersteigen.  

 
(2) Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das 2-fache, sein Stellvertreter das 1,5-fache 

der Vergütung nach Absatz 1.  
 
(3) Die Vergütung nach Absatz 1 erhöht sich für den Vorsitzenden eines 

Aufsichtsratsausschusses jeweils um das 1-fache, für ein Mitglied eines 
Aufsichtsratsausschusses jeweils um das 0,5-fache. Dies gilt nicht für den nach 
§ 27 Abs. 3 MitbestG gebildeten Ausschuss und den Nominierungsausschuss. Die 
Erhöhung der Vergütung nach Satz 1 darf das 2-fache der Vergütung des 
Aufsichtsratsmitglieds nach Absatz 1 nicht übersteigen.  

 
(4) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede Sitzung des 

Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse, an der sie teilnehmen, ein Sitzungsgeld von 
Euro 500.  

 
(5) Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat und/oder seinen Ausschüssen nur 

während eines Teils des Geschäftsjahres angehören, erhalten eine zeitanteilige 
Vergütung.  

 
(6) Die Vergütung nach Absatz 1 (a) und (b) sowie das Sitzungsgeld werden nach 

Ablauf der Hauptversammlung fällig, die den Konzernabschluss für das jeweilige 
Geschäftsjahr entgegennimmt oder über seine Billigung entscheidet. Die 
Vergütung nach Absatz 1 (c) wird nach Ablauf der Hauptversammlung fällig, die 
den Konzernabschluss für das Referenzjahr entgegennimmt oder über seine 
Billigung entscheidet.  

 
(7) Bei der Ermittlung des Konzerngewinns pro Aktie ist die Anzahl der ausgegebenen 

Aktien zum Ablauf des Geschäftsjahres (Jahresabschlussstichtag), abzüglich der 
eigenen Aktien der Gesellschaft, maßgebend. Ändert sich die Anzahl der Aktien 
der Gesellschaft, ohne dass dies mit einem Zufluss oder Abfluss von Mitteln bei 
der Gesellschaft verbunden ist, so ändert sich bei der Vergütung nach Absatz 1 
(b) die Referenzgröße für den Konzerngewinn pro Aktie von Euro 0,5 in 
demselben Verhältnis, in dem die Gesamtzahl der Aktien vor der Maßnahme zu 
der Gesamtzahl der Aktien nach der Maßnahme steht. Bei der Vergütung nach 
Absatz 1 (c) ist, wenn die Maßnahme zwischen dem Jahresabschlussstichtag des 
dem jeweiligen Geschäftsjahr vorangegangenen Geschäftsjahres und des 
Referenzjahres vorgenommen wird, der Konzerngewinn pro Aktie im jeweiligen 
Geschäftsjahr in demselben Verhältnis anzupassen, in dem die Gesamtzahl der 
Aktien vor der Maßnahme zu der Gesamtzahl der Aktien nach der Maßnahme 
steht. Satz 2 und 3 finden keine Anwendung bei der Einziehung von Aktien nach 
Erwerb durch die Gesellschaft.  
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V. Hauptversammlung 
 
 

§ 18 

Ort und Einberufung 
 
(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen 

Börsenplatz oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnern statt.  
 
(2) Die Einberufung muss, soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, mindes-

tens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf die Aktionäre sich für die 
Hauptversammlung anmelden müssen (§ 19), im elektronischen Bundesanzeiger 
bekannt gemacht werden; dabei werden der Tag der Bekanntmachung und der 
letzte Tag der Anmeldung nicht mitgerechnet. 

 
 

§ 19 
 

Teilnahmerecht und Stimmrecht, Bild- und Tonübertragung 
 
(1) Zur Teilnahme an einer Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in 

der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der 
Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich 
rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung ist rechtzeitig, wenn sie der Gesellschaft unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse bis spätestens am siebten Tage vor der Versammlung 
zugeht. 

 
(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. 

Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 
andere mit diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution erteilt 
werden, sind, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, entweder 
schriftlich, durch Rücksendung des von der Gesellschaft mit den 
Einberufungsunterlagen zur Verfügung gestellten Formulars per Post bzw. per 
Telefax an die in der Einberufung zur Hauptversammlung angegebene Anschrift 
bzw. Telefaxnummer oder auf der in der Einberufung angegebenen Internetseite 
zu erteilen. 

 

 
(3) Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in Ton und Bild 

übertragen werden. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die 
Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. Die Einzelheiten der Übertragung 
werden zusammen mit der Einberufung bekannt gegeben. 
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§ 20 

Vorsitz in der Hauptversammlung 
 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied aus dem Kreis der von 
den Aktionären gewählten Mitglieder. Für den Fall, dass weder der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats den 
Vorsitz übernimmt, wird der Vorsitzende durch die Hauptversammlung gewählt. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die 

Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und 
Reihenfolge der Abstimmungen. Er ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht des 
Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken, insbesondere zu Beginn oder 
während der Hauptversammlung einen zeitlich angemessenen Rahmen für den 
Hauptversammlungsverlauf, den einzelnen Tagesordnungspunkt oder den 
einzelnen Frage- und Redebeitrag zu setzen sowie einen Zeitpunkt für den Beginn 
der Abstimmung über einen oder mehrere Tagesordnungspunkte zu bestimmen. 

 
 

§ 21 

Beschlussfassung 
 
(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
 
(2) Die Beschlüsse werden, soweit nicht zwingend gesetzliche Vorschriften entgegen-

stehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit das Gesetz 
außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit einfacher Mehr-
heit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. 

 
 

VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 
 
 

§ 22 

Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung 
 
(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den 

Jahresabschluss, den Konzernabschluss, die jeweiligen Lageberichte sowie den 
Abhängigkeitsbericht für das vergangene Jahr aufzustellen und unverzüglich nach 
der Aufstellung zusammen mit dem Vorschlag für die Verwendung des 
Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen. 

 
(2) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand unverzüglich die 

ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb der ersten acht 
Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden hat. Sie beschließt über die 
Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, über die Wahl des 
Abschlussprüfers und über die Verwendung des Bilanzgewinns.  
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(3) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahres-
abschlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche 
Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil 
oder ganz in andere Rücklagen einzustellen. Die Einstellung eines größeren Teils 
als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen 
Gewinnrücklagen nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals übersteigen 
würden. 

 
(4) Der Bilanzgewinn wird an die Aktionäre verteilt, soweit die Hauptversammlung 

nicht eine andere Verwendung beschließt. Die Hauptversammlung kann auch eine 
Sachausschüttung beschließen, wenn es sich bei den auszuschüttenden 
Sachwerten um solche handelt, die auf einem Markt im Sinne von § 3 Abs. 2 
Aktiengesetz gehandelt werden. 

 
 

VII. Geschäftsaufnahme 

 
§ 23 

Geschäftsaufnahme 
 

Die Geschäfte der Deutsche Post AG werden am 01. Januar 1995 aufgenommen. Ab 
diesem Zeitpunkt gelten die Handlungen der Deutsche Bundespost POSTDIENST als 
für Rechnung der Deutsche Post AG vorgenommen.  


